
                                                                                                         
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 
- Flurbereinigungsbehörde - 
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59817 Arnsberg 
 
Dienstgebäude:       
Stiftstraße 53 
59494 Soest 
 
Tel. 02931/82-5195 

Soest, den 03.12.2025 
 
 
 
Flurbereinigungsverfahren Heidewälder Hamm 
Az.:  33.03.62.03-003 / 62312 
 
T ONr. 360/02 
 

 
2. Änderungsbeschluss 

 
 

 
I.  Die Bezirksregierung hat als Flurbereinigungsbehörde beschlossen: 
 

Die Zuziehung der Flurstücke 
 
 Regierungsbezirk Arnsberg 
 Kreisfreie Stadt Hamm 
  
 Gemarkung Herringen, Flur 1, Flurstück 662 
 Gemarkung Herringen, Flur 1, Flurstück 1156 
 Gemarkung Herringen, Flur 1, Flurstück 1157 
 Gemarkung Herringen, Flur 1, Flurstück 1158 
 Gemarkung Herringen, Flur 1, Flurstück 1159 
 Gemarkung Herringen, Flur 1, Flurstück 1160 
 Gemarkung Herringen, Flur 1, Flurstück 1161 
 
 zum o. g. Flurbereinigungsverfahren wird hiermit gem. § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsge-

setzes (FlurbG) in der zurzeit gültigen Fassung angeordnet und bekanntgegeben. 
 
Das geänderte Flurbereinigungsgebiet hat nunmehr eine Größe von 402 ha. 
 
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zugezogenen Grundstücke werden Teilneh-
mer der durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 17.11.2023 gebildeten Teilnehmerge-
meinschaft. 

 
Grund der Zuziehung:  
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Heidewälder Hamm wird mit dem Ziel  
angeordnet, die mit der geplanten Naturschutzgebietsausweisung verbundenen 
Landnutzungskonflikte des Naturschutzes mit der Land- und Forstwirtschaft aufzulösen  
und einen Großteil der ca. 270 ha umfassenden Fläche des geplanten 
Naturschutzgebietes Westliche Heidewälder (NSG28) möglichst in öffentliches Eigentum  



zu überführen. Damit verbunden soll durch Kauf und Tausch von Flächen die Existenz der  
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gesichert werden. Die Flurbereinigung soll darüber  
hinaus im Verfahren agrarstrukturelle Verbesserungen durchführen und rechtliche  
Verhältnisse ordnen. Die Voraussetzungen für die Änderung des 
Flurbereinigungsgebietes liegen vor. 
Die von der Zuziehung betroffenen Bereiche sind nach Art, Lage und Nutzung geeignet, 
dem v. g. Zweck zu dienen.  
 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Änderungsbeschluss können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch bei der 
Bezirksregierung Arnsberg erheben. 
 
 

II. Auf die Einlegung eines Widerspruches kann rechtswirksam verzichtet werden, so dass 

der Änderungsbeschluss unmittelbar nach dieser Erklärung bestandskräftig wird.  

 

Hinweis zum Datenschutz: 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Flurbereini-
gungsverfahrens können auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg eingesehen 
werden unter: 
https://www.bra.nrw.de/-357 

 

Im Auftrag 
 

 
gez. 
Blennemann 

https://www.bra.nrw.de/-357
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Karte zum 2. Änderungsbeschluss

Bezirksregierung
Arnsberg

Ausgabedatum:
Blattnummer:

20.11.2025
1

Flurbereinigung:
Aktenzeichen:

Heidewälder Hamm
62312

von 1

Die Erläuterung der Planzeichen (Legende) sowie Angaben zur
Ausgabe und zur Prüfung der Karte sind den Beiblättern zu entnehmen.

1:2.500Maßstab



 

 

 

 

 

Beiblatt 

zur 

Karte zum 2. Änderungsbeschluss 

in der Flurbereinigung  

Heidewälder Hamm 

Aktenzeichen: 33.03.62.03-003 / 62312 

Kreisfreie Stadt Hamm 

 

Aufgestellt durch Malzer, Andre 

Aufgestellt am 20.11.2025 

Geprüft durch Siostrzonek, Max 

Geprüft am 21.11.2025 

Stand des Flurbereinigungsverfahrens 24.11.2025 

 

 

Soest, den 24.11.2025 

Im Auftrag 

 

 

Blennemann, Maike (RVR'in) 

 

  

Bezirksregierung 
Arnsberg 



 

 

 

 

Legende zur Karte zum 2. Änderungsbeschluss 

Wählen Sie 
eine Art aus. Heidewälder Hamm 

Aktenzeichen 33.3.62.03-003 / 62312 

Ausgabe 24.11.2025 
 

Signatur Beschreibung 

 
Verfahrensgebiet 

 Durch Änderungsbeschluss zugezogene Flurstücke  

 
Durch Änderungsbeschluss ausgeschlossene Flurstücke 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bezirksregierung 
Arnsberg 


